
Stadt Tecklenburg 
zuständiger FB:   30 Ordnung und Bürgeramt Datum 

24.10.2018 Aktenzeichen: 120–717–51 

 Sitzungsvorlage Nr. 122/ 2018 

[x] für den Haupt- und Finanzausschuss am 06.11.2018 TOP 2 
 
[ ] für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am       TOP    
 
[ ] für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik am       TOP    
 
[ ] für den Werkausschuss des Abwasserwerkes am       TOP    
 
[ ] für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport am       TOP    
 
[ ] für den Rat am       TOP    
 
 öffentliche Sitzung 
 

Betreff:  
 
Bestellung zum Schätzer von Wild- und Jagdschäden gem. § 36 Landesjagdgesetz 
 

Finanzielle Auswirkungen:  
 
(x) keine haushaltsmäßige Berührung ( ) Auswirkung s. Sachverhalt 

Zuständiger Haushaltsplan: 

 ( ) Ergebnisplan   

 ( ) Finanzplan A (lfd. Verwaltungstätigkeit)          ( ) Finanzplan B (Investitionstätigkeit) 

( ) Folgekosten    (Auswirkungen siehe Sachverhalt) 

 
 
Beschlussvorschlag: (Sachdarstellung u. Begründung s. nachfolgende Ausführungen) 
 
Der Hauptausschuss schlägt der Unteren Jagdbehörde als Schätzer von Wild- und Jagd-
schäden vor: 
 
1. für landwirtschaftliche Flächen 
 
a) Herrn Clemens Gersmeier, Horstmersch 11, Tecklenburg, für die Ortschaften Ledde und   
    Leeden und als Vertreter für die Ortschaft Tecklenburg 
b) Herrn Klaus-Henrich Schulte, Wechter Str. 37, Lengerich, für die Ortschaften Tecklenburg    
    und Brochterbeck und als Vertreter für die Ortschaften Ledde und Leeden 
 
2. als Forstsachverständigen für Schäden an Forstpflanzen 
    Herrn Dr. Georg Berkemeier, Holperdorp 62, 49536 Lienen, für alle Ortschaften 

                             
________________________ ___________________ ___________________ 
Bürgermeister/in  FB-Leiter/in Zust. Bearbeiter/in 
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Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr.122/2018 an: HA am 06.11.2018 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
 
Gem. § 36 des Landesjagdgesetzes (LJG NRW) sind von der Unteren Jagdbehörde für 
jede Gemeinde mindestens ein Wildschadenschätzer und Stellvertreter für die Dauer von 
fünf Jahren zu bestellen. Für Schäden an Forstpflanzen ist ein Forstsachverständiger als 
besonderer Schätzer zu bestellen. Wiederbestellung ist zulässig. Da die Amtszeit der für 
die Stadt Tecklenburg bestellten Schätzer am 31.12.2018 abläuft, sind nunmehr der unte-
ren Jagdbehörde wieder entsprechende Schätzer von der Stadt Tecklenburg vorzuschla-
gen.  
 
Bisher wurden für die Stadt Tecklenburg zwei Schätzer aus verschiedenen Ortschaften 
bestellt, damit ein Tätigwerden in der eigenen Nachbarschaft ausgeschlossen werden 
kann. Die bisherigen Schätzer sind mit einer Bestellung für weitere fünf Jahre einverstan-
den.  
 
Für Forstschäden hat sich Herr Dr. Georg Berkemeier, Holperdorper Str. 62, 49536 Lie-
nen, zur Übernahme der Tätigkeit als Schätzer bereit erklärt. 
 
 


